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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 032-2024 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: Amt für Bildung/Kultur/Soziales 
Budget/Produkt: 12/ 28.10.02 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Bitterfeld 03.04.2024    

Haupt- und Finanzausschuss 11.04.2024    

Stadtrat 17.04.2024    

    

Beschlussgegenstand: 

Erhebung von privatrechtlichen Entgelten für die Feierlichkeiten zum 800-jährigen Stadtjubiläum 

einschließlich der Veranstaltungen zur Kunst- und Kulturwoche im Ortsteil Stadt Bitterfeld 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt anlässlich der Feierlichkeiten zum 800-jährigen 

Stadtjubiläum des Ortsteiles Stadt Bitterfeld einschließlich der Veranstaltungen zur Kunst- und Kulturwoche 

die als Anlage beigefügte Richtlinie. 

 

Begründung: 

 

Der OT Stadt Bitterfeld begeht im Zeitraum vom 27.06.-30.06.2024 das 800- jährige Stadtjubiläum. 

Um die Bedeutung des Jubiläums hervorzuheben, findet bereits ab 23.06.2024 die 4. Kunst- und 

Kulturwoche statt, die 2024 den besonderen Fokus auf die Bitterfelder Innenstadt legt. Zur Finanzierung 

dieses bedeutenden Events, erhebt die Stadt Bitterfeld-Wolfen für die Überlassung von Standplätzen an 

gewerbliche Teilnehmer ein privatrechtliches Entgelt. Grundlage dafür ist der Abschluss eines 

entsprechenden Pachtvertrages. Für die Berechnung des Entgeltes, welches alle anfallenden 

Grundversorgungskosten beinhaltet, ist der Standort sowie das jeweilige Angebot maßgebend.      

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

§45 Abs.2 Ziff. 6   KVG LSA 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich: ca. 15.000 Euro 

a) Untersachkonten: 44110.00057 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: ca. 15.000 Euro 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: keine 

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 032-2024 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Richtlinie für die Nutzung von öffentlichen Flächen anlässlich der Durchführung der  

800-Jahrfeier einschließlich der Kunst und Kulturwoche im OT Stadt Bitterfeld 
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